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Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 

SR 832.112.31 
 ______________________________________________________________________________________________  

Anhang 41 
(Art. 29) 

 
 

Anhang 4 der KLV 
Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) 
Per 1. Juli 2024 wird in den Allgemeinen Bestimmungen der ALT in derZiffer 1.9 eine Er-
gänzung angefügt. Zusätzlich wird im Teil „I. Arzneimitteltarif“ eine Anpassung vorgenom-
men. 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.9. Versorgungsengpässe und Angebotslücken: Bestimmungen bei Magistralrezepturen 
 

a) Versorgungsengpässe (fehlende Erhältlichkeit eines Arzneimittels) 

Im Falle eines Versorgungsengpasses eines SL-Arzneimittels wird eine Rezeptur, hergestellt aus 
einem SL-Arzneimittel oder dessen Wirkstoff, unter folgenden kumulativ zu erfüllenden Bedingun-
gen (inkl. Buchstabe c, d und e) durch die OKP vergütet: 

• Das ärztlich verschriebene SL-Arzneimittel ist zum Zeitpunkt der Herstellung nachweislich 
nicht erhältlich. Der Leistungserbringer hat den Nachweis nachvollziehbar zu dokumentie-
ren und auf Anfrage dem Krankenversicherer zu erbringen.  

• Es können aus medizinischen Gründen keine anderen wirkstoffgleichen oder gleich indizier-
ten SL-Arzneimittel eingesetzt werden. Ist eine Therapiealternative in der SL aufgeführt, 
eine Substitution jedoch aus medizinischen Gründen nicht möglich, muss dies auf der ärztli-
chen Verordnung bestätigt sein. 

• Für die Rezeptur gelten die gleichen Indikationen, Dosierungen und Vorgaben gemäss 
Swissmedic-Fachinformation sowie Limitierungen gemäss SL wie beim nicht lieferbaren SL-
Arzneimittel, für welches die Rezeptur als Ersatz hergestellt wird. 

• Nachdem das betroffene SL-Arzneimittel wieder erhältlich ist, wird die Abgabe von als De-
fektur bereits hergestellten Rezepturen noch während 30 Tagen vergütet. 

I. Arzneimitteltarif 
 
Blut- und Plasmapräparate 
 

 Fabrikabgabepreis Abrechnungspreis* 
Erythrozytenkonzentrat,  
leukozytendepletiert,  
in additiver Lösung,  
Rh-Kell phänotypisiert  
(RH1, RH2. RH3, RH4, RH5, 
KEL1)  
Blutspende SRK Schweiz AG 
Beutel 200 – 350 ml 

CHF 233.75 CHF 261.80 

Plasma SRK (frisch gefroren), CHF 125.00 CHF 140.00 
 

1 In der Amtlichen Sammlung (AS) mittels Verweispublikation veröffentlicht. Einsehbar unter der Internetadresse des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Leistungen und Tarife > Arzneimittel > Arzneimittel-
liste mit Tarif (ALT) 
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leukozytendepletiert,  
quarantänegelagert oder  
pathogeninaktiviert,  
Blutspende SRK Schweiz AG 
Beutel 180 – 330 ml 

 
* Im Abrechnungspreis enthalten ist eine Marge von 12% (inkl. Transportkosten); die Mehrwertsteuer ist im 
Abrechnungspreis nicht enthalten. 


